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Europa im Kleinen! Grenzen Uberschreiten!

Luxe mburg

Europa im Kleinen, das zeigt sich bestens auf einer kleinen Grenzreise, nah an den Orten und
Menschen, die tagtdglich mit dem Trennenden & Verbindenden leben. Die Grenzregionen
verdanken Europa ungemein viel, anderseits lasst sich in diesem Mikrokosmos erfahren, wie eine
Entgrenzung in Kopfen und Alltag sich auch nach Europa im Ganzen Ubertragen lasst.

Das GroBherzogtum Luxemburg bietet genau diese Vielfalt und das auf kleinstem Raum.
Unberihrte Naturlandschaften, erfahrbare europaische Geschichte, Grenzregionen zu Frankreich,
Belgien und Deutschland, belebte und ganz stille Orte........ !

Der belebteste Ort des Landes, das ,Herzstlick” sozusagen, ist die Metropole Luxemburg-Stadt.
Hier ist Europa gelebte Realitat, was nicht zuletzt am Sprachengewirr aus Luxemburgisch,
Franzdsisch, Deutsch und Englisch liegt. Uber 170 Nationen sind in der Bevélkerung vertreten.
Begriindet ist dies in der historischen Entwicklung Luxemburgs — von der Festungsstadt, die einst
.Gibraltar des Nordens” genannt wurde, bis hin zu seiner heutigen Rolle als internationaler
Finanz- und Verwaltungsstandort und Sitz wichtiger europaischer Institutionen — wie dem
Gerichtshof der Europaischen Union und dem Europaischen Rechnungshof sowie weiterer
Einrichtungen im Finanz- und Verwaltungsbereich. Dies ermoglicht dem ,kleinen” Luxemburg
einen unmittelbaren Zugang zu den Strukturen und Entscheidungsprozessen der Europaischen
Union.

Auf dem Kirchberg der Stadt befinden sich, neben den Europaischen Institutionen, auch die
architektonischen Highlights der Stadt, wie die Philharmonie und das Museum fiir zeitgendssische
Kunst MUDAM. Die futuristischen Gebdude bilden einen starken Kontrast zur UNESCO
geschitzten Altstadt. Selbst mit einer Wachabldsung kann man aufwarten, denn Luxemburg ist
eine parlamentarische Monarchie, die letzte in Europa!

Wie sich die kleine aber uneinnehmbare Festung zu einem modernen und europaischen Zentrum
entwickelte wird auf den Flihrungen ebenso thematisiert, wie bei den geplanten Gesprachen.
Auch die Rolle Luxemburgs als Finanzplatz und Luxemburg als Schnittstelle zwischen
unterschiedlichen Kulturraumen wird eine Rolle spielen wird.

Eine weitere wichtige Spur der Geschichte Europas flihrt in das kleine Schengen an der Grenze zu
Deutschland, wo im Juni 1985 ein Meilenstein in der Geschichte Europas gesetzt wurde.

Auch Naturliebhaber diirfen sich freuen, denn man kann das Land in einer knappen Stunde der
Lange nach durchqueren. Es bietet uns somit ideale M6glichkeiten vom Guttland, dem Garten der
Hauptstadt, iber die roten Landschaften des industriellen Siidens, iber das Eislek mit seinen
schroffen Hugeln bis hin zu den Felsen und Waldern des Mdllerthals zu den Weinbergen an der
Mosel zu gelangen. Dort wo der GENUSS, der in Luxemburg gross geschrieben wird, dann auch
nicht zu kurz kommen wird!
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1. Tag, DI 15.09.2026: Anreise & Haerzlech wéllkomm!

Individuelle Anreise nach Luxemburg-Stadt. Zimmerbezug ab 14 Uhr, Erholungspause bis zur
BegriBung um 17 Uhr in der Hotellobby. Einfihrungs- und Informationsrunde. Gemeinsames
Abendessen im Hotelrestaurant.

2. Tag, MI 16.09.2026: Europaischer Rechnungshof & Spaziergang durch

die Geschichte Luxemburgs!

Am Vormittag fahren Sie hinauf auf das Plateau Kirchberg, das Geschéftsviertel des Luxemburger
Banken- und Finanzzentrums und einer der drei Sitze der Europaischen Union mit u. a. dem
Europaischen Gerichtshof, dem Europaischen Rechnungshof und der Europaischen Investitionsbank.
Nach einem kleinen Rundgang besuchen Sie den Europaischen Rechnungshof. Nach einer Fiihrung
durch das EU Institut mit relevanten Informationen zu dessen Aufgaben, bleibt Zeit fur Ihre Fragen!

Im Anschluss flhrt Sie ein kleiner FuBweg zuerst zur Standseilbahn, die Sie in den Ortsteil Pfaffenthal
bringt. Im Dallchen, wie die Luxemburger ihr sechzig Meter unter der Oberstadt gelegenes Tal
liebevoll nennen, siedelten sich Handwerker und Berufsstande an, die auf das Wasser der Flisse
angewiesen waren. Das Vauban-Siechentor, das ebenso wie die ,Béinchen” genannte steinerne
FuBgangerbricke zum UNESCO-Welterbe gehort, beherbergt ein kleines Lichtspielhaus, das einen
Filmbeitrag Uber die historische Entwicklung des Pfaffenthals informiert. Von hier aus sind es nur
wenige Schritte zu jenem viel besungenen Brunnen ,Théiwesbuer”, an dem einst Wascherinnen ihre
Wasche schrubbten. Seit 2016 gibt es hier ein o6ffentliches Kneipbecken. Nach einer freien
Mittagspause geht es mit dem glasernen Panoramaaufzug 71 m hinauf zur Oberstadt fur einen
Spaziergang zum Place de la Constitution, der lhnen einen herrlichen Blick auf das Petrusstal, das
Bahnhofsviertel und die Adolphe-Briicke bietet, welche bei der Einweihung im Jahre 1903 die groBte
jemals gebaute Steinbogenbriicke war. Von hier aus geht es dann zum Place de Clairefontaine, dem
Sitz des Staatsministeriums und zur Kathedrale "Notre-Dame de Luxembourg", der Sie einen Besuch
abstatten. Den Schlusspunkt des heutigen Tages bildet der groBherzogliche Palast. Nachdem Sie
seine eindrucksvolle Fassade auf sich haben wirken lassen, ladt der Place d'Armes im Herzen der
Stadt dazu ein, bei einer kleinen Pause neue Energie zu tanken.

Der Rest des Tages steht zu lhrer freien Verfligung.

3. Tag, DO 17.09.2026: Das Moseltal & Schengen

Am Morgen erwartet Sie in Schengen zunéachst ein gefihrter Rundgang durch das Schengener-
Dokumentationszentrum, das an die historische Ubereinkunft und die Bedeutung des
Schengenraums fir die inzwischen 27 Mitgliedsstaaten erinnert: Das Schengener Abkommen — ein
Meilenstein in der Geschichte Europas. Im Juni 1985 wurde in der Moselregion, nahe dem kleinen
luxemburgischen Dorf Schengen, eines der wichtigsten Ubereinkommen der europaischen
Geschichte unterzeichnet. Mit dem Schengener Abkommen besiegelten die 5 Unterzeichnerstaaten
die Abschaffung der Personenkontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen. Damit wurde der
Schengenraum mit freiem Personenverkehr Wirklichkeit.

Im Anschluss erwartet Sie das bezaubernde Moseltal. Auf einer Panorama- Flusskreuzfahrt

[ WWW.VIA-CULTUS.DE INFO@VIA—CULTUS.DE ]—//




[ Luxemburg 2026 Seite 4 ]ﬁ\

(wetterabhdngig) genieBen Sie wunderbare Ausblicke im Dreilandereck Luxemburg-Deutschland-
Frankreich und erleben ein Stiick Europa zwischen Schengen und Luxemburg! “D'Musel”, wie die
Bewohner das Moseltal liebevoll nennen, ist insbesondere flir seine Weinberge, seine romantischen
und mittelalterlichen Stadte bekannt. An den Flusshangen gedeihen die Weinreben besonders gut.
Zum Abschluss des Tages erleben Sie eine gefiihrte Besichtigung durch eine hiesige Weinkellerei mit
einer kleinen Kostprobe.

Der Abend steht zu lhrer freien Verfligung.

4.Tag, FR 18.09.2026: Luxemburg — Stadt des europaischen Rechts!

Am Vormittag fuhrt lhr Weg wieder auf das Plateau Kirchberg, denn auch der Europaische
Gerichtshof liegt auf diesem Plateau. Auch hier erwartet Sie eine Fihrung mit Vorstellung der Arbeit
dieses EU Instituts und Raum fiir Fragen.

In Anschluss besuchen Sie die Kasematten, ein unterirdisches Verteidigungssystem aus
kilometerlangen Gangen. Diese unterirdischen Galerien wurden im 17. Jahrhundert angelegt.
Angesichts dieser eindrucksvollen Festungswerke erhielt Luxemburg den Beinamen ,Gibraltar des
Nordens”. lhre Mittagspause verbringen Sie im Stadtteil Grund. Dieser pittoreske und idyllische
Stadtteil ist zugleich eines der altesten Viertel der Stadt Luxemburg, und wird bereits in historischen
Dokumenten aus dem 14. Jahrhundert erwahnt.

Nach der Pause fuhrt ein Aufzug Sie in die Oberstadt, wo Sie entlang der Chemin de la Corniche,
auch "schonster Balkon Europas” genannt, spazieren. Bewundern Sie die herrliche Aussicht auf das
Alzettetal und die Abtei Neumunster, die Unterstadt, das Grund Viertel und das Rham-Plateau. Am
Ende des Weges erreichen Sie dann den Bockfelsen, der als die Wiege der Stadt Luxemburg gilt. Im
Jahre 963 erwarb Graf Siegfried den Felsen und lieB dort eine Burg errichten, die "Lucilinburhuc”
genannt wurde und der Stadt Luxemburg ihren Namen verlieh.

Der Rest des Tages steht zu |hrer freien Verfligung.

5.Tag, SA 19.09.2026: Ardennen & Muillerthal

lhr erstes Ziel ist Vianden. Eingebettet in die herrliche Landschaft der Ardennen, verzaubert das
Ortchen mit seinen engen und romantischen Gassen. Victor Hugo, der groBe franzdsischen
Romantiker, liebte den Ort und verbrachte oft mehrere Monate hier. Das eigentliche Juwel ist
allerdings das beeindruckende Schloss, das majestatisch iiber dem Our-Tal thront. Es wurde sehr gut
restauriert und bietet umfassende Ein- und atemberaubende Ausblicke.

Den Nachmittag verbringen Sie dann im Millerthal, auch als Kleine Luxemburger Schweiz bekannt.
Eine Rundfahrt begeistert mit atemberaubender Natur, malerischen Felsen und idyllischen Waldern.
Erster Stopp flhrt uns zum Schiessentimpel, ein malerischer Wasserfall an der Schwarzen Ernz. Das
Wasser schiel3t in drei Stromen Uber eine Felskante in ein darunter liegendes Felsbassin, um dann
seinen Weg in Richtung der Ortschaft Miillerthal fortzusetzen. Einen weiteren Zwischenstopp legen
Sie in Echternach ein - die alteste Stadt des GroBherzogtums. Ein gefiihrter Spaziergang fihrt Sie
durch das historische Zentrum zur beeindruckenden Willibrordus-Basilika und auf den Marktplatz,
wo Sie in gemitlicher Atmosphére eine Kaffeepause einlegen kénnen, bevor es nach Luxemburg-
Stadt zurlick geht.
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Am Abend laden wir Sie zu einem gemeinsamen Abschiedsessen im trad. Luxemburger Lokal ein.

6.Tag, SO 20.09.2026: Abschied

Am Vormittag heif3t es dann schon wieder Abschied nehmen von einer wundervollen Region.
©via cultus Anderungen vorbehalten

Die im Programm vorgestellten Mdoglichkeiten stellen nur eine Auswahl an méglichen Terminen dar. Die Terminvereinbarung
héngt immer von den Terminkalendern der Zustédndigen vor Ort ab — kurzfristige Anderungen sind daher méglich.

Leistungen:
% 5 Ubernachtungen mit Friihstiick Novotel Centre

% Fahrten in der Stadt mit den 6ffentlichen Verkehrsmitteln.

Ausfliige im modernen, klimatisierten Reisebus laut Programm

%¢ Schifffahrt auf der Mosel

2 x Abendessen & Weinverkostung

o= Eintrittsgelder It. Programm

Qualifizierte Reiseleitung fir die Stadtrundgange und Ausfliige

% Organisation der Begegnungen und Gesprache

Reisebegleitung des Freundeskreises der Konrad-Adenauer-Stiftung

a¢ Reiseunterlagen + Informationsmaterial

Reisepreis: pro Person im Doppelzimmer ab 15 Personen € 1 .49 5,00
Einzelzimmerzuschlag € 500, 00

(Doppelzimmer zur Einzelnutzung )

Allgemeine Informationen

Landername: Luxemburg (GroRherzogtum)

Lage: Es grenzt im Sidden an Frankreich, im Westen an Belgien und im Osten an Deutschland. Wichtigster Fluss ist
die Mosel, Grenzfluss zu Deutschland.

Landesflache: 2.586 Quadratkilometer Hauptstadt: Luxemburg Stadt
Bevolkerung: ca. 700.000 Einwohne r Religion: Romisch-Katholisch (= 40 Prozent)
Staatsform: konstitutionelle Monarchie mit dem Regierungssystem einer parlamentarischen Demokratie

Staatsoberhaupt: GroRherzog Guillaume V.
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Regierungschef: Premierminister Luc Frieden

Luxemburg ist Grundungsmitglied der EU; mehrere wichtige EU-Behdrden sind in Luxemburg angesiedelt: der
Gerichtshof der Europaischen Union (EuGH), das Europaischen Parlament (ein Dienstort neben Briissel und StralRburg),
der Europaische Rechnungshof (EuRH) und die Europdische Investitionsbank (EIB).

Landessprachen: Létzebuergesch, Franzésisch, Deutsch
Ortszeit: Mitteleuropéische Zeit (MEZ) mit europaischer Sommerzeit
Netzspannung: 220 Volt Wechselstrom, 50 Hertz.  Wahrung: Euro

Geld/ Kreditkarten: An Geldautomaten kann man bequem Bargeld abheben. Die Zahlung mittels gangiger
Kreditkarten ist fast tberall méglich.

Einreisebestimmungen fir deutsche Staatsangehdérige: Sie kdnnen mit einem gultigen Personalausweis einreisen|.

Medizinische Hinweise: Die Standardimpfungen gemanR aktuellem Impfkalender des Robert-Koch-Institutes sollten
anlasslich einer Reise Uberpriuft und nach arztlicher Beratung regelmé&Rig vervollstandigt werden.

Klima & Kleidung: Im Herbst ist Ubergangskleidung ausreichend.

Kommunikation: Die Telefonvorwahl von Deutschland nach Luxemburg ist +352.

Offnungszeiten: Mo bis Fr 9.30-19.00 Uhr; Sa 9.30-18 Uhr

Adresse der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland:

20-22 Av. Emile Reuter, 2420 Ville-Haute Luxembourg, Tel.: +352 45 34 45 1 Dr. Heike Peitsch, Botschafterin.

Die allgemeinen Reiseinformationen stammen von der Internetseite des Auswartigen Amtes. Weitere
Informationen auf http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Startseite_node.html.Fur die Vollstandigkeit
oder evtl. Anderungen kann via cultus GmbH keine Haftung oder Garantie tibernehmen. Uber evtl.
Anderungen oder kontaktieren Sie uns im Buro. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Literaturliste

Reise Know-How CityTrip
Luxemburg:
mit Stadtplan und

DUMONT direkt Reisefthrer
Luxemburg: Mit groRem

Faltplan
von Reinhard Tiburzy | 2025 kostenloser Web-App
€14.95 von Joscha Remus | 2026
’ € 16,95
MERIAN Magazin Luxemburg
02/22 (MERIAN Hefte) ORTE IN 111 Orte in Luxemburg, die
von Jahreszeiten Verlag | 2022 LUXEMBURG man gesehen haben muss:
€ 11,90 DIES L MAN Reiseflihrer
GESEHEN von Susanne Jaspers | 2025
HABEN € 18,95
MUSS &=
~WISSEN
<
: kel o Geschichte L b
"Luxemburg war nie eine . szig?’.(ﬁﬁgs (C?T—IC BI(E:CIf Wl;:se(;?]) Lrgs
Kplo_malmacht": Eine kritische von Michel Pauly | 2014
EinfUhrung € 8,95

von Richtung22 und Yves
Schmitz | 2024
20,00 €
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Sehr geehrte Kunden und Reisende,
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die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen dem Kunden* und via cultus GmbH, nachfolgend VC abgekurzt, des bei
Vertragsschluss ab 01.07.2018 zu Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Sie erganzen die gesetzlichen Vorschriften der 88 651a — y BGB (Burgerliches
Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einfiihrungsgesetz zum BGB) und fullen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese Reisebedingungen vor lhrer

Buchung sorgfaltig durch!

1 Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtung des Kunden

1 Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtung des Kundenl.l.
Buchungswege gilt:

a) Grundlage des Angebots von VC und der Buchung des Kunden sind die Reiseausschreibung und
die ergénzenden Informationen von VC fir die jeweilige Reise, soweit diese dem Kunden bei der
Buchung vorliegen.

b) Reisemittler sind von VC nicht bevollméchtigt, Vereinbarungen zu treffen, Auskiinfte zu geben
oder Zusicherungen zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages abandern,
Uber die Reiseausschreibung bzw. die vertraglich von VC zugesagten Leistungen hinausgehen oder
im Widerspruch dazu stehen.

C) Angaben in Hotelfiihrern und &hnlichen Verzeichnissen, die nicht von VC herausgegeben werden, sind
fir VC und die Leistungspflicht von VC nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdriickliche
Vereinbarung mit dem Kunden zum Inhalt der Leistungspflicht von VC gemacht wurden.

Weicht der Inhalt der Reisebestatigung von VC vom Inhalt der Buchung ab, so liegt ein neues Angebot
von VC vor, an das VC fiir die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage
dieses neuen Angebots zustande, soweit VC beziglich des neuen Angebots auf die Anderung hingewiesen
und seine vorvertraglichen Informationspflichten erfiillt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist
VC die Annahme durch ausdriickliche Erklarung oder Anzahlung erklart.

e) Die von VC gegebenen vorvertraglichen Informationen iber wesentliche Eigenschaften der
Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusatzlichen Kosten, die Zahlungsmodalitaten, die
Mindestteilnehmerzahl und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7
EGBGB) werden nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den
Parteien ausdricklich vereinbart ist.

f) Der Kunde haftet fir alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, fir die er die Buchung
vornimmt, wie fiir seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung durch ausdriickliche
und gesonderte Erklarung tibernommen hat. Das gleiche gilt entsprechend fiir Gruppenauftraggeber
oder Gruppenverantwortliche im Hinblick auf geschlossene Gruppenreisen im Sinne der
nachstehenden Ziffer 14.1 und die vom Gruppenauftraggeber oder Gruppenverantwortlichen
angemeldeten Reiseteilnehmer.

1.2. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich, auf dem vorgesehenen
Formular vorzunehmen. Mit der Anmeldung bietet der Kunde VC den Abschluss eines Reisevertrages
auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebedingungen und aller erganzenden
Informationen fiir die betreffende Reise in der Buchungsgrundlage (Prospekt, Angebot) — soweit diese
dem Kunden vorliegen — verbindlich an.

1.3. Die Ubermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars begriindet keinen
Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner
Buchungsangaben. VC ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebot des Kunden
anzunehmen oder nicht.

1.4. Der Kunde haftet gegeniiber VC bei allen Buchungswegen fir alle Verpflichtungen von
Mitreisenden, fur die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese
Verpflichtungen durch ausdriickliche und gesonderte Erklarung tibernommen hat.

1.5. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestatigung von VC an die/den Kunden oder das
diese/n vertretende Reisemittler mit dem in der Bestatigung beschriebenen Leistungsumfang
zustande. Im Falle verbindlicher mindlicher Buchungsbestétigungen erhalt der Kunde bei oder
unverziglich nach Vertragsabschluss die Reisebestatigung in Textform (per E-Mail, E-Mail-Anhang,
Post oder Fax ausgehandigt).

1.6. VC weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (8§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz
1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreisevertragen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe,
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, tiber Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS)
sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht,
sondern lediglich die gesetzlichen Rucktritts- und Kindigungsrechte, insbesondere das
Riicktrittsrecht gemaB § 651h BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch,
wenn der Vertrag iber Reiseleistungen nach § 65la BGB auBerhalb von Geschaftsraumen
geschlossen worden ist, es sei denn, die miindlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers gefiihrt worden; im letztgenannten Fall
besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2. Bezahlung
2.1. VC und Reisevermittler diirfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise

nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem
Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer,
verstéandlicher und hervorgehobener Weise iibergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen
Aushandigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung in Hohe von 20 % des Reisepreises zur
Zahlung fallig. Die Restzahlung wird zum vereinbarten Falligkeitsdatum erwartet, sofern der
Sicherungsschein tbergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund
abgesagt werden kann. Bei Buchungen kiirzer als 4 Wochen vor Reisebeginn ist der gesamte
Reisepreis sofort zahlungsfallig.

2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten
Zahlungsfalligkeiten, obwohl VC zur ordnungsgemaBen Erbringung der vertraglichen Leistungen
bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspflichten erfiillt hat und kein gesetzliches
oder vertragliches Zuriickbehaltungsrecht des Kunden besteht, so ist VC berechtigt, nach Mahnung
mit Fristsetzung vom Pauschalreisevertrag zuriickzutreten und den Kunden mit Ricktrittskosten
gemaR Ziffer 5 zu belasten.

3. Anderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen
3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des

Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von VC nicht wider Treu
und Glauben herbeigefiihrt wurden, sind VC vor Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen
unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeintrachtigen.

3.2. VC ist verpflichtet, den Kunden Uber Leistungsanderungen unverziiglich nach Kenntnis von dem
Anderungsgrund auf einem dauerhaften Datentrager (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder
Sprachnachricht) klar, verstandlich und in hervorgehobener Weise zu informieren.

3.3. Im Fall einer erheblichen Anderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der
Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden
sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC gleichzeitig mit Mitteilung der Anderung
gesetzten angemessenen Frist, entweder die Anderung anzunehmen oder unentgeltlich vom

Fir alle

Pauschalreisevertrag zuriickzutreten. Erklart der Kunde nicht innerhalb der von VC gesetzten Frist
ausdriicklich gegeniiber diesem den Riicktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als
angenommen.

3.4. Eventuelle Gewahrleistungsanspriiche bleiben unberihrt, soweit die geanderten Leistungen mit
Mangeln behaftet sind. Hatte VC fir die Durchfiihrung der geénderten Reise geringere Kosten, ist
dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

4. Preiserh6hung; Preissenkung

4.1. VC behdlt sich nach MaBgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor,
den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhhen, soweit

a) eine Erhéhung des Preises fir die Beférderung von Personen aufgrund héherer Kosten fiir
Treibstoff oder andere Energietrager, oder

b) eine Erhohung der Steuern und sonstigen Abgaben fiir vereinbarte Reiseleistungen, wie
Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebiihren sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.

4.2. Eine Erhéhung des Reisepreises ist nur zulassig, sofern VC den Reisenden in Textform klar und
versténdlich tber die Preiserh6hung und deren Griinde unterrichtet und hierbei die Berechnung der
Preiserhéhung mitteilt.

4.3. Die Preiserhdhung berechnet sich wie folgt:

a) Bei Erhohung des Preises fiir die Beforderung von Personen nach 4.1.a) kann VC den Reisepreis
nach MaBgabe der nachfolgenden Berechnung erhéhen:

- Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhdhung kann VC vom Kunden den Erhhungsbetrag verlangen.

- Andernfalls werden die vom Beférderungsunternehmen pro Beférderungsmittel geforderten,
zusétzlichen Beférderungskosten durch die Zahl der Sitzplatze des vereinbarten Beférderungsmittels
geteilt. Den sich so ergebenden Erhéhungsbetrag fiir den Einzelplatz kann VC vom Kunden verlangen.
b) Bei Erhdhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den
entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

4.4. VC ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des
Reisepreises einzurdumen, wenn und soweit sich die in 4.1.a) und b) genannten Preise oder Abgaben
nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geéndert haben und dies zu niedrigeren Kosten fir VC
fiihrt. Hat der Kunde/Reisende mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der
Mehrbetrag von VC zu erstatten. VC darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die VC
tatséchlich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. VC hat dem Kunden/Reisenden auf dessen
Verlangen nachzuweisen, in welcher Héhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.

4.5. Preiserh6hungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulassig.

4.6. Bei Preiserhdhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC
gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhéhung gesetzten angemessenen Frist, entweder die Anderung
anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zuriickzutreten. Erklart der Kunde nicht
innerhalb der von VC gesetzten Frist ausdriicklich gegeniiber VC den Ricktritt vom
Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als angenommen.

5. Rucktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zuriicktreten. Der Riicktritt
ist gegenuiber VC unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erkléren. Falls die Reise tiber einen
Reisevermittler gebucht wurde, kann der Ricktritt auch diesem gegenuber erklart werden. Dem
Kunden wird empfohlen, den Rucktritt in Textform zu erklaren.
5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zuriick oder tritt er die Reise nicht an, so verliert VC den
Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann VC eine angemessene Entschéadigung verlangen,
soweit der Rucktritt nicht von VC zu vertreten ist oder am Bestimmungsort oder in dessen
unmittelbarer Nahe unvermeidbare, auBergewdhnliche Umstande auftreten, die die Durchfiihrung
der Pauschalreise oder die Beforderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich
beeintréchtigen. Umsténde sind unvermeidbar und auBergewdhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle
von VC unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hatten vermeiden lassen, wenn alle
zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden wéren.
5.3. VC hat die nachfolgenden Entschédigungspauschalen unter Beriicksichtigung des Zeitraums
zwischen der Rucktrittserklarung und dem Reisebeginn sowie unter Berticksichtigung der erwarteten
Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der
Reiseleistungen festgelegt. Die Entschadigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der
Rucktrittserklarung wie folgt mit der jeweiligen Stornostaffel berechnet:

Flugpauschalreisen mit Linienflug und Bus- und Bahnreisen

bis 60. Tage vor Reiseantritt 20%
vom 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt 30%
vom 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt 50%
vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 70%
vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 80%

ab dem 6. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtanreise 90%
5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, VC nachzuweisen, dass VC tiberhaupt kein
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von VC geforderte
Entschadigungspauschale.
5.5. VC behadlt sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine hohere, konkrete Entschadigung
zu fordern, soweit VC nachweist, dass VC wesentlich héhere Aufwendungen als die jeweils
anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist VC verpflichtet, die geforderte
Entschadigung unter Berticksichtigung der ersparten Aufwendungen und einer etwaigen,
anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.
5.6. Ist VC infolge eines Ricktritts zur Rickerstattung des Reisepreises verpflichtet, ist dieser
unverziglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Riicktrittserklarung zu
leisten.
5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, geméR § 651 e BGB von VC durch Mitteilung auf einem
dauerhaften Datentrager zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus
dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedingungen unberiihrt. Eine solche
Erklarung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn Sie VC 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.
5.8. Der Abschluss einer Reiseriicktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung
der Ruckfiihrungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgeméaRer Erbringung VC bereit und
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in der Lage war, nicht in Anspruch aus Griinden, die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen
Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit solche Griinde ihn nicht nach den
gesetzlichen Bestimmungen zum kostenfreien Rucktritt oder zur Kiindigung des Reisevertrages
berechtigt hatten. VC wird sich um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die Leistungstrager
bemiihen. Diese Verpflichtung entfallt, wenn es sich um véllig unerhebliche Leistungen handelt.

7. Rucktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

7.1. VC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach MaRgabe folgender Regelungen
zuriicktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der spateste Zeitpunkt des Zugangs der Riicktrittserklarung von
VC beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein

b) VC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spat. Rucktrittsfrist in der Reisebestétigung anzugeben
c) VC ist verpflichtet, dem Kunden gegeniiber die Absage der Reise unverziiglich zu erklaren, wenn
feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeftihrt wird.
d) Ein Riicktritt von VC spéter als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulassig.

7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgefiihrt, erhalt der Kunde auf den Reisepreis
geleistete Zahlungen unverziglich zurtick, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.

8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

8.1. Reiseunterlagen

Der Kunde hat VC oder seinen Reisevermittler, tiber den er die Pauschalreise gebucht hat, zu
informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht
innerhalb der von VC mitgeteilten Frist erhalt.

8.2. Mangelanzeige / Abhilfeverlangen

a) Wird die Reise nicht frei von Reiseméangeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.

b) Soweit VC infolge einer schuldhaften Unterlassung der Méngelanzeige nicht Abhilfe schaffen
konnte, kann der Reisende weder Minderungsanspriiche nach § 651m BGB noch
Schadensersatzanspriiche nach § 651n BGB geltend machen

c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mangelanzeige unverziiglich dem Vertreter von VC vor Ort zur
Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von VC vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet,
sind etwaige Reiseméngel an VC unter der mitgeteilten Kontaktstelle von VC zur Kenntnis zu bringen;
Uber die Erreichbarkeit des Vertreters von VC bzw. der Kontaktstelle vor Ort wird in der
Reisebestatigung unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Méngelanzeige auch seinem
Reisevermittler, tber den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.

d) Der Vertreter von VC ist beauftragt, fir Abhilfe zu sorgen, sofern dies moglich ist. Er ist jedoch
nicht befugt, Anspriiche anzuerkennen.

8.3. Fristsetzung vor Kiindigung

Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2)
BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 6511 BGB kiindigen, hat er VC zuvor eine
angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Abhilfe von VC
verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe notwendig ist.

8.4. Gepackbeschéadigung und Gepéckverspatung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum
Abhilfeverlangen

a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepackverlust, -beschadigung und -verspatung im
Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden
unverziglich vor Ort mittels Schadensanzeige (,,P.1.R.") der zusténdigen Fluggesellschaft anzuzeigen
sind. Fluggesellschaften und VC kénnen die Erstattungen aufgrund internationaler Ubereinkiinfte
ablehnen, wenn die Schadensanzeige nicht ausgefiillt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei
Gepackbeschadigung binnen 7 Tagen, bei Verspétung innerhalb 21 Tagen nach Aushéndigung, zu
erstatten.

b) Zusatzlich ist der Verlust, die Beschadigung oder die Fehlleitung von Reisegepéck unverziiglich
VC, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet
den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die Fluggesellschaft gemaR Buchst. a) innerhalb
der vorstehenden Fristen zu erstatten.

9. Beschrénkung der Haftung

9.1. Die vertragliche Haftung von VC fir Schaden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des
Korpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigefiihrt wurden, ist auf den
dreifachen Reisepreis beschrénkt. Moglicherweise dariiber hinausgehende Anspriiche nach dem
Montrealer Ubereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbeschrankung
unbertihrt.

9.2. VC haftet nicht fiir Leistungsstorungen, Personen- und Sachschaden im Zusammenhang mit
Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflige,
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen in der
Reiseausschreibung und der Reisebestatigung ausdriicklich und unter Angabe der Identitat und
Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet
wurden, dass sie fiir den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise von VC sind und
getrennt ausgewahlt wurden. Die §8§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberiihrt.
VC haftet jedoch, wenn und soweit fiir einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-,
Aufklarungs- oder Organisationspflichten von VC ursachlich geworden ist.

10. Geltendmachung von Anspriichen, Adressat

Anspriiche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegeniber VC geltend
zu machen. Die Geltendmachung kann auch Uber den Reisevermittler erfolgen, wenn die
Pauschalreise Uber diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachung in Textform wird
empfohlen.

11. Informationspflichten tber die Identitat des ausfiihrenden Luftfahrtunternehmens

11.1. VC informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung
von Fluggésten Uber die Identitat des ausfiihrenden Luftfahrtunternehmens vor oder spatestens bei
der Buchung Uber die Identitdt der ausfiihrenden Fluggesellschaft(en) beziiglich séamtlicher im
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeférderungsleistungen.

11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausfiihrende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist VC
verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die
wahrscheinlich den Flug durchfiihren wird bzw. werden. Sobald VC weif, welche Fluggesellschaft den
Flug durchfthrt, wird VC den Kunden informieren.

11.3. Wechselt die dem Kunden als ausfiihrende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird VC
den Kunden unverziiglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln méglich ist, tiber den Wechsel
informieren.

11.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte aktuelle ,Black List?? von Fluggesellschaften,
denen die Nutzung des Luftraumes Uber den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist hier abrufbar und in

[ Luxemburg 2026 Seite 8 ]—-\

den Geschéftsrdumen von VC einzusehen

12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

12.1. VC wird den Kunden/Reisenden (ber allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie
gesundheitspolizeiliche Formalitaten des Bestimmungslandes einschlieflich der ungeféhren Fristen
fur die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabschluss sowie tiber deren evtl.
Anderungen vor Reiseantritt unterrichten.

12.2. Der Kunde ist verantwortlich fur das Beschaffen und Mitfiihren der behérdlich notwendigen
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften erwachsen, z. B. die
Zahlung von Ruicktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisenden. Dies gilt nicht, wenn VC nicht,
unzureichend oder falsch informiert hat.

12.3. VC haftet nicht fiir die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die
jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde VC mit der Besorgung beauftragt hat, es sei
denn, dass VC eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

13. Alternative Streitbeilequna; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung

13.1. VC weist im Hinblick auf das Gesetz tiber Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass VC nicht
an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung
nach Drucklegung dieser Reisebedingungen fir VC verpflichtend wiirde, informiert VC die
Verbraucher hieriiber in geeigneter Form. VC weist fur alle Reisevertrage, die im elektronischen
Rechtsverkehr geschlossen wurden, auf die europaische Online-Streitbeilegungs-Plattform hin.
13.2. Fur Kunden/Reisende, die nicht Angehérige eines Mitgliedstaats der Europaischen Union oder
Schweizer Staatsbirger sind, wird fiir das gesamte Rechts- und Vertragsverhaltnis zwischen dem
Kunden/Reisenden und VC die ausschlieBliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart. Solche
Kunden/Reisende kdnnen VC ausschlieRlich an deren Sitz verklagen.

13.3. Fur Klagen von VC gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die
Kaufleute, juristische Personen des &ffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren
Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder
gewdhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand
der Sitz von VC vereinbart.

14. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen

14.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergénzend zu diesen Reisebedingungen von VC, fir
Reisen geschlossener Gruppen. ,Reisen fiir geschlossene Gruppen™ im Sinne dieser Bestimmungen
sind ausschlieBlich Gruppenreisen, die von VC als verantwortlichem Reiseveranstalter organisiert und
tber einen Gruppenverantwortlichen bzw. -auftraggeber gebucht und/oder abgewickelt werden, der
als Bevollméchtigter fir einen bestimmten Teilnehmerkreis handelt.

14.2. VC und der jeweilige Gruppenauftraggeber kdnnen in Bezug auf eine solche Gruppenreise
vereinbaren, dass dem  Gruppenauftraggeber als  bevollmachtigtem  Vertreter  der
Gruppenreiseteilnehmer das Recht eingeraumt wird, nach Auftragserteilung bis drei Monaten vor
Reisebeginn kostenfrei von der Gruppenreise zuriickzutreten. Ggf. wird in der Reiseausschreibung
und der Buchungsbestétigung auf dieses kostenfreie Riicktrittsrecht deutlich hingewiesen. Macht der
Gruppenauftraggeber gegeniiber VC von diesem kostenlosen Riicktrittsrecht Gebrauch, werden etwa
bereits an VC geleistete Anzahlungen unverziglich erstattet. Ziffer 5.6 gilt entsprechend.

14.3. Dem Gruppenauftraggeber wird von VC zur Entgegennahme der einzelnen
Teilnehmeranmeldungen ein Anmeldeformular Uberlassen, das verbunden ist mit diesen
Reisebedingungen sowie mit dem gem. Art. 250 EGBGB erforderlichen Formblatt zur Unterrichtung
des Reisenden bei einer Pauschalreise nach § 65la des Birgerlichen Gesetzbuchs. Der
Gruppenauftraggeber verpflichtet sich insoweit gegentiber VC, jedem potentiellen Gruppenteilnehmer
jeweils vor der individuellen Teilnehmeranmeldung dieses Anmeldeformular samt Reisebedingungen
und Formblatt zu Ubergeben und sich den dieshezglichen Erhalt auch entsprechend schriftlich mit
der jeweiligen Teilnehmeranmeldung bestétigen zu lassen. Der Gruppenauftraggeber wird VC von
jeglichen Schaden und Haftungen freihalten, die unmittelbar aus einer Verletzung seiner
Verpflichtung insoweit resultieren. Die Haftung des Gruppenauftraggebers schliet evtl.
Rechtsverteidigungskosten, die VC angemessener Weise in diesem Zusammenhang entstehen
sollten, mit ein.

14.4. VC haftet nicht fur Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die — mit oder ohne
Kenntnis von VC — vom Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortlichen zusatzlich zu den
Leistungen von VC angeboten, organisiert, durchgefiihrt und/oder den Kunden zur Verfiigung gestellt
werden. Hierzu zahlen insbesondere vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen
organisierte An- und Abreisen zu und von dem mit VC vertraglich vereinbarten Abreise- und
Ruckreiseort, nicht im Leistungsumfang von VC enthaltene Veranstaltungen vor und nach der Reise
und am Reiseort (Fahrten, Ausfliige, Begegnungen usw.) sowie vom Gruppenauftraggeber, bzw.
Gruppenverantwortlichen selbst eingesetzte und von VC vertraglich nicht geschuldete Reiseleiter.
14.5. VC haftet nicht fir MaBnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw.
Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen
eingesetzten Reiseleiters vor, wahrend und nach der Reise, insbesondere nicht fur Anderungen
vertraglicher Leistungen, welche nicht mit VC abgestimmt sind, Weisungen an értliche Fihrer,
Sonderabsprachen mit den verschiedenen Leistungstragern, Auskinften und Zusicherungen
gegeniber den Kunden.

14.6. Der Kunde hat die ihm obliegende Mangelanzeige beim Auftreten von Leistungsstérungen nach
MaBgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 8.2.c) vorzunehmen.

14.7. Soweit nicht ausdriicklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortliche
oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder bevollméchtigt, Mangelanzeigen der
Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie sind auch nicht berechtigt vor, wahrend oder nach
der Reise fur VC Beanstandungen des Kunden oder Zahlungsanspriiche namens VC anzuerkennen.
*Die Verwendung von ménnlichen Formen wie ,Kunde", ,Auftraggeber"”, ,Reiseleiter" etc. wurde von
uns gewahlt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Versténdlichkeit der
Formulierung in Allgemeinen Geschaftsbedingungen gerecht zu werden. Sie soll lediglich eine
tibersichtliche Darstellung der Reisebedingungen gewahrleisten und bedeutet auf keinen Fall eine
Missachtung unserer weiblichen Klientel. © RA Noll & Hiitten, Stuttgart/Miinchen 2023

Reiseveranstalter  via cultus Internationale Gruppen- und Studienreisen GmbH
Geschéftsfuhrer Manuela & Nevzat Giiney

Handelsregister AG Mannheim, HRB 108104

Adresse Kelterstr. 32 / 76227 Karlsruhe
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Reiseanmeldung ,Luxemburg” 2026

Senden Sie lhre Anmeldung an:

oder per Mail: info@via-cultus.de

via cultus Reisepreis: € 1.495,00
int. Gruppen- und Studienreisen GmbH

KelterstraBBe 32
76227 Karlsruhe

pro Person im Doppelzimmer (bei 15 Teilnehmern)

Einzelzimmerzuschlag € 500,00

(Doppelzimmer zur Einzelnutzung)

Name Vorname(n)

StraBe/ Hausnummer PLZ/ Ort

Telefon Handy Mail

Geburtsdatum Nummer Personalausweis gultig bis

Name (Begleitperson) Vorname(n) (passkonform)

StraBe/ Hausnummer PLZ/ Ort

Telefon Handy Mail

Geburtsdatum Nummer Personalausweis gultig bis

Ich wiinsche ein:  Doppelzimmer [ ] %2 Doppelzimmer mit .......cccccoooovurruene. ] Einzelzimmer ]
Bitte unterbreiten Sie mir ein Angebot fir die An- und Abreise  ab/bis ... ]

Forderer des Freundeskreises der KAS ja [] ich akzeptiere den Aufpreis fir NICHT-Férderer von 80 € [ ]
Hiermit melde ich mich/uns zur Reise , Luxemburg” verbindlich an:

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie automatisch eine Buchungsbestatigung bzw. Rechnung. Die
umseitigen AGB's u. Datenschutzerklarung habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen u. erkenne(n) diese an.

lhre Daten speichern wir in unserer EDV zum Zwecke diese Studienreise zu organisieren und lhnen dazu
aktuelle Informationen zu tGbermitteln. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben und wenn sie flr die Durchfiihrung erforderlich ist.

Die Reise/Veranstaltung wird fotografisch begleitet. Wir behalten uns vor, die Fotos fiir Zwecke der
Presse- und Offentlichkeitsarbeit zu nutzen.

Datum Unterschrift
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	1.2. Die Buchung (Reiseanmeldung) zu Ihrer Reise erbitten wir schriftlich, auf dem vorgesehenen Formular vorzunehmen. Mit der Anmeldung bietet der Kunde VC den Abschluss eines Reisevertrages auf der Grundlage der Reiseausschreibung, dieser Reisebeding...
	1.3. Die Übermittlung des Vertragsangebots durch Zusendung des Formulars begründet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Reisevertrages entsprechend seiner Buchungsangaben. VC ist vielmehr frei in der Entscheidung, das Vertragsangebo...
	1.4. Der Kunde haftet gegenüber VC bei allen Buchungswegen für alle Verpflichtungen von Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, aus dem Reisevertrag, soweit er diese Verpflichtungen durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat.
	1.5. Der Reisevertrag kommt durch die Buchungsbestätigung von VC an die/den Kunden oder das diese/n vertretende Reisemittler mit dem in der Bestätigung beschriebenen Leistungsumfang zustande. Im Falle verbindlicher mündlicher Buchungsbestätigungen erh...
	1.6. VC weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über Mobilf...
	2. Bezahlung
	2.1. VC und Reisevermittler dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontaktdaten des Kun...
	2.2. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, obwohl VC zur ordnungsgemäßen Erbringung der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informationspf...
	3. Änderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen
	3.1. Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und von VC nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind VC vor Reisebeginn ...
	3.2. VC ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. auch durch E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und in hervorgehobener Weise zu inf...
	3.3. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC gle...
	3.4. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Hatte VC für die Durchführung der geänderten Reise geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entsprechend § 651m Abs. 2 ...
	4. Preiserhöhung; Preissenkung
	4.1. VC behält sich nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit
	a) eine Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen aufgrund höherer Kosten für Treibstoff oder andere Energieträger, oder
	b) eine Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebühren sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt.
	4.2. Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, sofern VC den Reisenden in Textform klar und verständlich über die Preiserhöhung und deren Gründe unterrichtet und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung mitteilt.
	4.3. Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:
	a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von Personen nach 4.1.a) kann VC den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen:
	-   Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann VC vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
	- Andernfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelp...
	b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1.b) kann der Reisepreis um den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
	4.4. VC ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, wenn und soweit sich die in 4.1.a) und b) genannten Preise oder Abgaben nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn geändert haben und dies z...
	4.5. Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden zulässig.
	4.6. Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von VC gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten angemessenen Frist, entweder die Änderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückz...
	5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
	5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber VC unter der nachfolgend angegebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der Rücktritt a...
	5.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert VC den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann VC eine angemessene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt nicht von VC zu vertreten ist oder am Best...
	5.3. VC hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten Erwerbs durch an...
	Flugpauschalreisen mit Linienflug und Bus- und Bahnreisen
	bis 60. Tage vor Reiseantritt   20%
	vom 59. bis 30. Tag vor Reiseantritt   30%
	vom 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt   50%
	vom 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt   70%
	vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt   80%
	ab dem 6. Tag vor Reiseantritt  oder bei Nichtanreise 90%
	5.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, VC nachzuweisen, dass VC überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von VC geforderte Entschädigungspauschale.
	5.5. VC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit VC nachweist, dass VC wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist VC verpf...
	5.6. Ist VC infolge eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet, ist dieser unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung zu leisten.
	5.7. Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 e BGB von VC durch Mitteilung auf einem dauerhaften Datenträger zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehe...
	5.8. Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.
	6. Nicht in Anspruch genommene Leistung
	Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung VC bereit und in der Lage war, nicht in Anspruch aus Gründen, die dem Reisenden zuzurechnen sind, hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, soweit...
	7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl
	7.1. VC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:
	a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von VC beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung angegeben sein
	b) VC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spät. Rücktrittsfrist in der Reisebestätigung anzugeben
	c) VC ist verpflichtet, dem Kunden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird.
	d) Ein Rücktritt von VC später als 3 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
	7.2. Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.
	8. Obliegenheiten des Kunden/Reisenden
	8.1. Reiseunterlagen
	Der Kunde hat VC oder seinen Reisevermittler, über den er die Pauschalreise gebucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von VC mitgeteilten Frist erhält.
	8.2. Mängelanzeige / Abhilfeverlangen
	a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen.
	b) Soweit VC infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsansprüche nach § 651m BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n BGB geltend machen
	c) Der Reisende ist verpflichtet, seine Mängelanzeige unverzüglich dem Vertreter von VC vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von VC vor Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemängel an VC unter der mitgetei...
	d) Der Vertreter von VC ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Er ist jedoch nicht befugt, Ansprüche anzuerkennen.
	8.3. Fristsetzung vor Kündigung
	Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l BGB kündigen, hat er VC zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt n...
	8.4. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfeverlangen
	a) Der Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen vom Reisenden unverzüglich vor Ort mittels Schadensanzeige („P.I.R.") der zuständig...
	b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich VC, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die F...
	9. Beschränkung der Haftung
	9.1. Die vertragliche Haftung von VC für Schäden, die nicht aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. Möglicherweise darüber hina...
	9.2. VC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. vermittelte Ausflüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese Lei...
	VC haftet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten von VC ursächlich geworden ist.
	10. Geltendmachung von Ansprüchen, Adressat
	Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegenüber VC geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch über den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschalreise über diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Geltendmachun...
	11. Informationspflichten über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens
	11.1. VC informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellscha...
	11.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist VC verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald VC...
	11.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, wird VC den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den Wechsel informieren.
	11.4. Die entsprechend der EU-Verordnung erstellte aktuelle „Black List?? von Fluggesellschaften, denen die Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist hier abrufbar und in den Geschäftsräumen von VC einzusehen
	12. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
	12.1. VC wird den Kunden/Reisenden über allgemeine Pass- und Visaerfordernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsabs...
	12.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorsch...
	12.3. VC haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde VC mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass VC eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.
	13. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl- und Gerichtstandvereinbarung
	13.1. VC weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung darauf hin, dass VC nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser Reisebedingungen für VC verp...
	13.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und VC die ausschließliche Geltung des deut...
	13.3. Für Klagen von VC gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, ...
	14. Zusatzbedingungen bei Reisen geschlossener Gruppen
	14.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten, ergänzend zu diesen Reisebedingungen von VC, für Reisen geschlossener Gruppen. „Reisen für geschlossene Gruppen" im Sinne dieser Bestimmungen sind ausschließlich Gruppenreisen, die von VC als verantwortliche...
	14.2. VC und der jeweilige Gruppenauftraggeber können in Bezug auf eine solche Gruppenreise vereinbaren, dass dem Gruppenauftraggeber als bevollmächtigtem Vertreter der Gruppenreiseteilnehmer das Recht eingeräumt wird, nach Auftragserteilung bis drei ...
	14.3. Dem Gruppenauftraggeber wird von VC zur Entgegennahme der einzelnen Teilnehmeranmeldungen ein Anmeldeformular überlassen, das verbunden ist mit diesen Reisebedingungen sowie mit dem gem. Art. 250 EGBGB erforderlichen Formblatt zur Unterrichtung ...
	14.4. VC haftet nicht für Leistungen und Leistungsteile, gleich welcher Art, die – mit oder ohne Kenntnis von VC – vom Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortlichen zusätzlich zu den Leistungen von VC angeboten, organisiert, durchgeführt und/oder d...
	14.5. VC haftet nicht für Maßnahmen und Unterlassungen des Gruppenauftraggebers, bzw. Gruppenverantwortlichen oder des vom Gruppenauftraggeber, bzw. Gruppenverantwortlichen eingesetzten Reiseleiters vor, während und nach der Reise, insbesondere nicht ...
	14.6. Der Kunde hat die ihm obliegende Mängelanzeige beim Auftreten von Leistungsstörungen nach Maßgabe der Regelungen der vorstehenden Ziffer 8.2.c) vorzunehmen.
	14.7. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind Gruppenauftraggeber bzw. Gruppenverantwortliche oder von diesen eingesetzte Reiseleiter nicht berechtigt oder bevollmächtigt, Mängelanzeigen der Gruppenreiseteilnehmer entgegenzunehmen. Sie sind auch ni...
	*Die Verwendung von männlichen Formen wie „Kunde", „Auftraggeber", „Reiseleiter" etc. wurde von uns gewählt, um der in BGB §307 geforderten Pflicht zur Klarheit und Verständlichkeit der Formulierung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gerecht zu werde...
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